
 

 

 

 

STELLUNGNAHME DER DEUTSCHEN TELEKOM AG ZUR VERÖFFENTLICHUNG DER  

„ECKPUNKTE NACHWEISVERFAHREN MOBILFUNK“  

DER BUNDESNETZAGENTUR  

VOM 25.08.2022 
 

A. Allgemeines 

Die Deutsche Telekom (im Folgenden: Telekom) bedankt sich für die Möglichkeit, sich an der Diskussion 
zur Ausgestaltung des Nachweisverfahrens nach § 57 Abs. 4 TKG für den Mobilfunk zu beteiligen und 
zu den Eckpunkten der Bundesnetzagentur vom 25.08.2022 Stellung nehmen zu können. Wir begrüßen 
ausdrücklich das transparente und gestufte Vorgehen der Bundesnetzagentur, da es sich bei der 
Ausgestaltung des Nachweisverfahrens im Mobilfunk um ein hochgradig komplexes Thema handelt. 
Hierbei sollten nicht nur die Wünsche und Vorstellungen von Betroffenen und Interessenträgern, 
sondern auch die technischen Grundlagen in die Abwägung mit einbezogen werden. 
 
Vor diesem Hintergrund regen wir eingangs an, im Rahmen der Implementierung des 
Überwachungsmechanismus eine Pilot- bzw. Einführungsphase vorzusehen. Aufgrund der erstmaligen 
Umsetzung eines Nachweisverfahrens im Mobilfunk, fehlen Erfahrungswerte, die bei der Ausgestaltung 
berücksichtigt werden können. Daher erachten wir es für zwingend geboten, erste Ergebnisse 
auszuwerten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, bevor der Überwachungsmechanismus 
rechtsverbindlich eingeführt wird. 
 
Die vorliegenden Eckpunkte der Bundesnetzagentur zeugen bereits von einer intensiven Befassung mit 
den komplexen Fragestellungen. Mit der nachfolgenden Stellungnahme möchten wir ergänzende 
Hinweise und Anregungen zur Ausgestaltung des Nachweisverfahrens geben. Besonderes Augenmerk 
sollte hierbei auf folgende Aspekte gelegt werden: 

• Das künftige Nachweisverfahren muss sämtliche mobilfunkspezifischen Aspekte 

berücksichtigen, da andernfalls ein verlässlicher Nachweis einer Abweichung der 

Geschwindigkeit nicht geführt werden kann. 

• Eine geographische Differenzierung ist aufgrund der physikalischen Ausbreitungseigenschaften 

von Funkfrequenzen zwingend erforderlich. Es sollte gemeinsam weiter an einem tragfähigen 

und praktikablen Modell gearbeitet werden, das auf dem Vorschlag der Eckpunkte basiert. 

• Aufgrund mobilfunkspezifischer Besonderheiten ist die Anzahl der Messungen zu erhöhen und 

der Zeitraum einer Messkampagne zu begrenzen. Um das typische Nutzungsverhalten 

möglichst gut abzubilden, müssen Messungen an verschiedenen Orten durchgeführt werden. 

• Unterschiedlich hohe Abschläge für verschiedene geographische Regionen sind ein 

praxistauglicher Ansatz, der den Realitäten des Netzausbaus allerdings nur dann gerecht 

werden kann, wenn die Regionen nicht anhand von politischen Stimmbezirken (KGS22-

Gebiete) abgegrenzt werden. Vielmehr sollte eine der Netzplanung zugrundeliegende 

Aufteilung in quadratische Rasterzellen vorgenommen werden. Die Höhe der Abschläge ist 

keineswegs zu hoch.  
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• Die technischen Anforderungen an die Mess-App sollten weiter konkretisiert werden. Zudem ist 

ein aussagekräftiges Messprotokoll zwingend erforderlich, da die Anbieter andernfalls eine 

Problembehebung nicht anstoßen könnten. 

• Verbraucher müssen die Einhaltung der Vorgaben zur Messumgebung vor jeder Messung 

bestätigen. Die Vorgaben zur Messumgebung müssen sämtliche mobilfunkspezifischen 

Besonderheiten berücksichtigen. 

B. Im Einzelnen 

I. Zu Eckpunkt 1 

Die Telekom erachtet es für richtig und zwingend, die bestehenden Regelungen zum Festnetz nicht 
pauschal zu übernehmen, sondern diese an die spezifischen Herausforderungen der Mobilfunknetze 
anzupassen. Insofern stimmen wir der Feststellung zu, dass der Blick auf drei mobilfunkspezifische 
Parameter zu richten ist, welche diese gravierenden Unterschiede konstituieren: 
 

1. Eigenschaften des Mobilfunknetzes (netzseitige Parameter) 

2. Nutzungsumfeld des Endkunden (endkundenseitige Parameter) 

3. Definition des geschätzten Maximalwertes 

 

1. Eigenschaften des Mobilfunknetzes (netzseitige Parameter) 
 
Die Eckpunkte erkennen zutreffend, dass Mobilfunknetze nicht überall und zu jeder Zeit dieselbe 
Geschwindigkeit liefern können. Sie gehen auch zutreffend davon aus, dass die Unterschiede sich nicht 
in der regionalen Leistungsfähigkeit (ländlich, halbstädtisch, städtisch) erschöpfen, sondern auch die 
hochgradig volatile Auslastung und die extrem standortabhängige Abschattung eine erhebliche Rolle 
dabei spielen, wie viel der Leistungsfähigkeit einer Zelle in einen individuellen Dienst umgesetzt werden 
kann. Die schwankende Leistungsfähigkeit von Mobilfunknetzen ist eine physikalische 
Gesetzmäßigkeit, die der Gesetzgeber durch die vertragliche Pflichtangabe „geschätzte maximale 
Geschwindigkeit“ berücksichtigt hat. Auch in Erwägungsgrund 17 der TSM-VO kommt dieser Gedanke 
zum Ausdruck. Dort heißt es: 
 

“In Mobilnetzen kann sich die Vorausberechnung des Verkehrsvolumens in einer 
bestimmten Funkzelle aufgrund der schwankenden Zahl der aktiven Endnutzer als 
schwieriger erweisen, und aus diesem Grund ist es möglich, dass es unter 
unvorhersehbaren Umständen zu einer Auswirkung auf die Qualität der 
Internetzugangsdienste für Endnutzer kommt.” 

 
Deshalb ist es folgerichtig, auch beim Nachweisverfahren diese Eigenschaften des Mobilfunknetzes zu 
berücksichtigen. 
 
Zu Recht weist die Bundesnetzagentur darauf hin, dass die physikalischen Eigenschaften des 
Mobilfunks den Rahmen für den Netzausbau der Netzbetreiber setzen. So kommen beispielsweise in 
ländlichen Regionen vornehmlich die Frequenzen zum Einsatz, die eine große Reichweite haben. In 
Nutzungsschwerpunkten werden wiederum auch höhere Frequenzen verwendet, mit denen höhere 
Bandbreiten erreichbar sind. Weltweit setzen Netzbetreiber die vorhandenen Ressourcen beim 
Netzausbau verantwortungsvoll und effizient ein, was unter anderem im Hinblick auf die Bezahlbarkeit 
der Dienste für Verbraucher, die knappen Baukapazitäten und die ökologischen Aspekte zwingend 
erforderlich ist.  
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Im Ergebnis führt der differenzierte Mobilfunknetzausbau wie eingangs erwähnt dazu, dass nicht überall 
die gleichen Geschwindigkeiten gemessen werden können. Dieser Umstand, welcher auch 
Verbrauchern bekannt ist und von diesen akzeptiert wird, ließe sich nur ändern, wenn unter Einsatz 
enormer Finanzmittel das Netz in ländlichen Regionen stark verdichtet würde. Dies wäre weder im 
Interesse der Verbraucher, die deutlich höhere Entgelte zu zahlen hätten, noch im 
gesamtgesellschaftlichen Interesse, da der Energiebedarf der Mobilfunknetze unverhältnismäßig 
steigen würde.  
 
Darüber hinaus können neue Mobilfunktechnologien und -standards nur schrittweise eingeführt werden. 
In der Regel erfolgt der Ausbau neuer Technologien zunächst in Nutzungsschwerpunkten und wird dann 
sukzessive ausgeweitet. Um zu verhindern, dass sich die vertraglichen Angaben stets auf die am 
schlechtesten ausgebauten Regionen bezieht, muss hinreichend stark im Nachverweisverfahren 
zwischen unterschiedlichen Regionen differenziert werden. Andernfalls wäre die Einführung 
technologischer Weiterentwicklungen vertraglich kaum abbildbar.  
 
Der grundsätzliche Ansatz der Bundesnetzagentur, zwischen verschiedenen geographischen Gebieten 
zu differenzieren und in dünner besiedelten Gebieten geringere Anforderungen an die Geschwindigkeit 
zu stellen, ist daher aus den vorgenannten Gründen zu begrüßen und weiterzuentwickeln. In Anbetracht 
dessen kann insbesondere – wie in den Eckpunkten bereits erwähnt – keine Überprüfung der 
Geschwindigkeit in Gebieten mit 2G/EDGE-Abdeckung (vorwiegend Sprachtelefonie) oder ohne 
Netzabdeckung (sog. White-Spots) erfolgen. Messungen in diesen Regionen sind von vornherein 
auszuschließen. Jedoch muss auch darauf hingewiesen werden, dass eine Differenzierung nach 
Bevölkerungsdichte nur eine Annäherung an den tatsächlichen Netzausbau darstellt, da neben der 
Bevölkerungsverteilung weitere Faktoren bei der Netzplanung berücksichtigt werden. 
 
Weiterhin ist netzseitig zu berücksichtigen, dass die Übertragungskapazität der Mobilfunkzellen 
aufgrund ihrer „Shared-Medium“-Eigenschaft auslastungsabhängig ist. Je mehr Nutzer in einer Zelle 
eingebucht und aktiv sind, desto geringer ist die erreichbare Datenübertragungsrate für jeden einzelnen. 
Während typische Auslastungsszenarien durch die seitens der BNetzA vorgeschlagenen Abschläge auf 
die zu erreichende Bandbreite abgedeckt werden können, kann dies nicht für atypische 
Auslastungssituationen gelten. So sind Netzengpässe aufgrund von Großereignissen in der Regel nur 
von kurzer Dauer (wenige Stunden oder Tage) und können nicht langfristig als Nachweis einer 
Schlechtleistung angeführt werden (hierzu unten mehr). 
 
Ein weiteres wichtiges, auf sorgsamen Energieeinsatz zielendes Spezifikum der Mobilfunknetze wird in 
den Eckpunkten adressiert und sollte in dem Nachweisverfahren Berücksichtigung finden: Insbesondere 
in ländlichen Gebieten – allerdings nicht auf diese beschränkt – findet in den Nachtstunden eine deutlich 
verringerte Netzinanspruchnahme gegenüber den übrigen Stunden des Tages statt. In diesen Zeiten 
werden einzelne Frequenzbänder der betreffenden Zellen nebst der dazugehörigen aktiven Technik 
abgeschaltet, was eine erhebliche Energieeinsparung ermöglicht. Zwar können die Frequenzbänder bei 
Bedarf wieder zugeschaltet werden. Dies kann jedoch bis zu zwei Minuten in Anspruch nehmen, was 
bei den Messmethoden bisher unberücksichtigt geblieben ist. Es wird angeregt, Lösungen im 
Nachweisverfahren zu erarbeiten, die den Einsatz von netzseitigen Energiesparmaßnahmen auch 
weiterhin ermöglicht.  
 

2. Nutzungsumfeld des Endkunden (endkundenseitige Parameter) 
 
Weiterhin weist die Bundesnetzagentur in den Eckpunkten zu Recht darauf hin, dass das 
Nutzungsumfeld des Endkunden einen großen Einfluss auf die Messung haben kann. Neben den bereits 
erörterten Einflüssen auf Netzseite sind auch die Bedingungen, die der Endnutzer durch seine Geräte 
und seine Position setzt, für die individuelle Leistung seines Dienstes von außerordentlicher Bedeutung. 
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Die in den Eckpunkten genannten Einflussfaktoren können bestätigt werden. Insbesondere ist die 
Position des messenden Endkunden (bzw. des Endgeräts) von essenzieller Bedeutung. Den 
deutlichsten Fall hierzu benennen die Eckpunkte selbst, nämlich den eines in einem Gebäude 
befindlichen Geräts. Die damit einhergehende Abschirmung des Signals und damit die Senkung der 
Performance steigern sich mit zunehmender Frequenz des genutzten Signals. Dies liegt an den 
physikalischen Ausbreitungseigenschaften elektromagnetischer Wellen. Höhere Frequenzen können 
Hindernisse wie Wände deutlich schlechter durchdringen als niedrigere Frequenzen. Hinzu kommt 
noch, dass Gebäude je nach Bauart auch unterschiedlich starke Abschirmungen mit sich bringen. So 
ist das Innere von Stahlbetonbauten (Stichwort: Faraday’scher Käfig) deutlich schwerer zu erreichen als 
etwa das von Holzbauten. Moderne Bürobauten haben zudem fast immer metalloxyd-bedampfte 
Fenster – diese Beschichtung soll zwar primär Wärmestrahlung abhalten, bietet aber leider auch eine 
fast undurchdringliche Sperre für die im Mobilfunk verwendeten Funkwellen. 
 
Daneben hat aber auch die Position im Freien einen wichtigen Einfluss. So können Gebäude in der 
Achse zur Basisstation eine Abschattung bilden; aber selbst Bäume können eine wesentliche 
Abschattung darstellen, insbesondere für Mobilfunksignale auf höheren Frequenzen. 
 
Der erste dieser Fälle – die Abschirmung in Gebäuden – ist nichts, was seitens der Netzbetreiber 
beeinflusst werden kann. Insofern liegt es auf der Hand, dass eine Messung innerhalb von Gebäuden 
wirksam ausgeschlossen sein muss und nicht mit einem Abschlag zu lösen ist. Die generelle 
Abschattung durch Baulichkeiten und ähnliches ist etwas, dass die Netzbetreiber durch die Wahl von 
Antennenstandorten, Abstrahlwinkel und ähnliche Maßnahmen grundsätzlich beeinflussen können. 
Allerdings ist auch hier eine Einflussnahme nur bedingt möglich – etwa weil eben keine Möglichkeit 
besteht, den Antennenstandort in irgendeiner Weise frei zu wählen oder weil sich Baulichkeiten etc. im 
Laufe der Zeit ändern. 
 
Weiterhin ist der Hinweis in den Eckpunkten zum Einfluss der technischen Spezifikationen des 
Endgeräts von großer Bedeutung. Hinsichtlich der verwendeten Endgeräte ist zunächst grundlegend 
darauf hinzuweisen, dass mit Blick auf § 73 Abs. 1 S. 3 TKG das vom Kunden verwendete Endgerät 
nicht Teil des Netzes oder des Dienstes ist (Grundsatz der Endgerätefreiheit). Zugleich erfordert die von 
§ 57 Abs. 4 TKG vorgesehene Ermittlung der Leistungsfähigkeit des individuellen Dienstes, dass das 
eingesetzte Messinstrument (also das Endgerät) die zur Verfügung stehende Leistung auch tatsächlich 
erfassen und verarbeiten kann.  
 
Nachfolgend weisen wir darauf hin, dass lediglich ein Bruchteil der aktuell von Endnutzern eingesetzten 
Endgeräte die möglichen Bandbreiten erreichen können. Dies wird schon dort deutlich, wo die 
Spezifikationen für den derzeit am weitesten verbreiteten Mobilfunkstandard 4G Endgeräte in insgesamt 
21 Geschwindigkeitsklassen (speed categories) einordnen, die allesamt durch unterschiedliche 
Kombinationen von Fähigkeiten der Endgeräte definiert sind. In erster Linie sind unter diesen 
Fähigkeiten 

• die für die Nutzung verwendeten Bänder (Frequenzbereiche), Geräte vor 2015 unterstützen 

beispielsweise so gut wie nie die Bänder 8 (bei 900 MHz) und 28 (700 MHz),  

• die multiple Verwendung mehrerer Bänder (carrier aggregation), 

• die Verwendung multipler Antennen (MIMO), 

• die Prozessorleistung sowie 

• die Speicherausstattung 

zu nennen. Darüber hinaus sind auch vom Endgerätetyp unabhängige Faktoren von großer Bedeutung 
wie der Ladungsstand, der sich erheblich auf die Prozessorleistung auswirken kann. 
 
Abschließend ist es ein nur allzu häufig unterschätzter Faktor, dass Endgerätehüllen eine veritable 
Abschirmung mit sich bringen. Endkunden erkaufen sich mit diesem Komfort und Schutz einen 



 

Stellungnahme Telekom Eckpunkte Nachweisverfahren | 14. Oktober 2022 | Seite 5 

 
erheblichen Leistungsverlust, der sich bei Messungen auswirken muss. Die Nutzung solcher Hüllen liegt 
offenkundig jenseits jeglicher Einflussmöglichkeiten der Netzbetreiber. 
 

3. Definition des geschätzten Maximalwerts 
 
Die Eckpunkte weisen zutreffend darauf hin, dass es sich bei dem Begriff der „geschätzten maximalen 
Geschwindigkeit“ um einen auslegungsbedürftigen europarechtlichen Begriff aus der TSM-VO handelt, 
der von den Anbietern mangels eindeutiger gesetzlicher Vorgaben unterschiedlich interpretiert wurde. 
Die aufgrund der vorgenommenen Interpretation ermittelten Werte sind in vielen Millionen 
Bestandsverträgen enthalten, weshalb jedwede nachträgliche Konkretisierung mit Augenmaß erfolgen 
muss. Eine nicht vorhersehbare enge Konkretisierung würde unzulässig rückwirkend in die 
Bestandsverträge eingreifen.   
 
Der europäische und deutsche Gesetzgeber hat bewusst unterschiedliche Regelungen für Festnetz und 
Mobilfunk geschaffen. Für das Festnetz werden drei unterschiedliche Geschwindigkeiten als 
transparenzpflichtig und damit vertragsrelevant angesehen. Dies sind neben einer maximalen 
Geschwindigkeit auch eine minimale und eine normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit 
(Art. 4 Abs. 1 lit. d TSM-VO). Dem lässt sich bereits entnehmen, dass minimale Anforderung an die zur 
Verfügung stehende Leistung im Mobilfunk vom Europarecht gerade nicht intendiert sind. Aber auch 
eine zu erwartende Geschwindigkeit, wie sie mit dem Begriff einer „normalerweise zur Verfügung 
stehenden“ Geschwindigkeit verbunden werden mag, ist dem Mobilfunk bewusst nicht zugeordnet 
worden. Lediglich ein Wert zur geschätzten maximalen Geschwindigkeit soll angegeben werden. 
 
Vom Wortsinn her weist die Bundesnetzagentur zu Recht darauf hin, dass die maximale 
Geschwindigkeit lediglich „geschätzt“, also „näherungsweise bestimmt“ werden soll. Besonders 
hervorzuheben ist, dass nicht die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit 
näherungsweise bestimmt werden soll. Vielmehr ist die maximal erreichbare Geschwindigkeit 
näherungsweise zu bestimmen und zu benennen. Da aufgrund der verbindlichen Vorgaben zum 
Produktinformationsblatt für das gesamte Netz des Anbieters nur eine Geschwindigkeitsangabe 
gemacht werden kann, ist es nahliegend, dass sich die Anbieter bei nicht tariflich limitierten 
Geschwindigkeiten bei ihrer Schätzung an den leistungsfähigen Mobilfunkstandorten orientieren 
müssen. Nur so kann näherungsweise angezeigt werden, welche maximalen Bandbreiten genutzt 
werden können. Eine Aussage zu weniger leistungsfähigen Standorten kann in den Verträgen aufgrund 
der rechtlichen Vorgaben (zulässig ist nur eine Bandbreitenangabe) nicht getroffen werden. Hieraus 
ergibt sich also, dass Verbraucher je nach Standort mit teilweise hohen Abweichungen rechnen müssen.  
 
Im Ergebnis ist dem Gesetzgeber bewusst und daher ist es zu akzeptieren, dass die geschätzten 
Maximalwerte in den Verträgen teilweise erheblich von den tatsächlich gemessenen Werten abweichen 
können. Dieses Transparenzdefizit könnte dadurch reduziert werden, wenn die Vorgaben der TK-
Transparenz-Verordnung dahingehend angepasst würden, dass z.B. verschiedene Bandbreiten-
Angaben zulässig würden. 
 
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Vertragsangaben der TK-Diensteanbieter – im Gegensatz 
zu denen der Netzbetreiber – nicht auf der Leistungsfähigkeit des Netzes basieren, sondern auf den 
vertraglichen Rahmenbedingungen der Vorleistungsverträge. TK-Diensteanbieter müssen also nicht 
„näherungsweise bestimmen“ welche maximale Geschwindigkeit erreicht werden kann. Vielmehr wird 
die Geschwindigkeit angegeben, auf die der Tarif vertraglich begrenzt wird. Infolge der Umsetzung des 
§ 57 Abs. 4 TKG muss aber auch weiterhin eine Differenzierung zu gedeckelten Tarifen möglich sein, 
um eine innovations- und ausbauhemmende Wirkung im Wettbewerb zu vermeiden.   
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4. Zwischenfazit zu den mobilfunkspezifischen Besonderheiten 

 
Im Ergebnis zeigt sich, dass es zahlreiche mobilfunkspezifische Besonderheiten gibt. Daher muss das 
Nachweisverfahren im Mobilfunk an einigen Stellen abweichend zum Festnetzverfahren ausgestaltet 
werden. Insbesondere sind – anders als im Festnetz – erhebliche Abweichungen zur vertraglich 
genannten Geschwindigkeit aufgrund der gesetzlichen Ausgestaltung und technischen Besonderheiten 
zu tolerieren. Darüber hinaus sind – so weit wie technisch möglich – bestimmte die Messung 
beeinflussende Faktoren durch das Nachweisverfahren von vornherein auszuschließen. Zudem sind 
die Vorgaben zu der Messumgebung umfassend zu beschreiben, da die Leistungsfähigkeit des Netzes 
nur überprüft werden kann, wenn das Messgerät (in diesem Fall das Endgerät des Kunden) richtig 
eingesetzt wird. 
 

II. Zu Eckpunkt 2 

Ebenso wie die Bundesnetzagentur erachtet die Telekom die Berücksichtigung der oben beschriebenen 
mobilfunkspezifischen Besonderheiten für erforderlich und richtig. Zudem müssen aufgrund der 
gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe („erhebliche, 
kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung“) durch eine Allgemeinverfügung – 
ebenso wie im Festnetz – inhaltliche und zeitliche Faktoren kumulativ erfüllt sein, um eine Abweichung 
im Sinne des Gesetzes feststellen zu können. 
 
Wir möchten an dieser Stelle einen wichtigen Unterschied zu der Allgemeinverfügung im Festnetz (Vfg. 
Nr. 99/2021) hervorheben: Im Festnetz hatte die Bundesnetzagentur bereits 2017 im Rahmen einer 
Mitteilung Hinweise zur Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe gegeben (Mitteilung Nr. 485/2017). 
Die Telekommunikationsunternehmen hatten somit vor In-Kraft-Treten der verbindlichen 
Allgemeinverfügung im Jahre 2021, welche inhaltlich der Mitteilung aus dem Jahre 2017 ähnelt, 
Gelegenheit, ihre Verträge an die Rechtsauffassung der Behörde anzupassen. 
 
Im Mobilfunk gibt es bis heute keine nähere Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe, weshalb 
hier eine größere Rechtsunsicherheit besteht. Eine nun beabsichtigte Konkretisierung greift in jedem 
Fall in bestehende Rechtsverhältnisse durch eine rechtsverbindliche Auslegung der unbestimmten 
Rechtsbegriffe ein. Diese Auslegung konnte bei Vertragsschluss nicht berücksichtigt werden. Vor 
diesem Hintergrund sollte im Interesse der Rechtssicherheit eine Konkretisierung erfolgen, die das 
bisherige Rechtsverständnis im Markt berücksichtigt. 
 
Weiterhin erläutert die Bundesnetzagentur, dass sie beabsichtigt, ein Messkonzept zu entwickeln, 
welches sich an einem bundeseinheitlichen Referenzwert orientiert („Einheitswertmodell“). Begründet 
wird dies damit, dass Mobilfunkverträge in der Praxis bundesweit nur einen einzigen Wert für die 
„geschätzte maximale Geschwindigkeit“ nennen. Ein Messkonzept auf Grundlage lokal differenzierter 
Werte, welche von den jeweiligen Anbietern entsprechend der tatsächlichen Netzabdeckung zur 
Verfügung gestellt werden müssten („Kartenlösung“), wird zwar als mögliche Alternative dargestellt, 
jedoch aufgrund der Gegebenheiten in der Praxis nicht präferiert. 
 
Der von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene Kompromiss, innerhalb des Einheitswertmodells eine 
geographische Differenzierung anhand der Bevölkerungsdichte einzuführen erscheint sachgerecht und 
sollte weiter ausgearbeitet werden. Bei der Ausgestaltung des Messkonzepts muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass die vorgeschlagene Differenzierung aufgrund der getroffenen Annahmen 
Ungenauigkeiten erzeugt, die zu unerwünschten und nicht sachgerechten Ergebnissen führen kann 
(siehe weitere Ausführungen zu Eckpunkt 4).  
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III. Zu Eckpunkt 3 

Die Telekom unterstützt ebenfalls den Ansatz der Eckpunkte, die mobilfunkspezifischen Aspekte auch 
bei der Ausgestaltung des Messaufbaus zu berücksichtigen, weil die Gemeinsamkeiten mit dem 
Festnetz tatsächlich gering sind und eine völlig andere Leistung zu überprüfen ist.  
 
Jedenfalls sollte die Anzahl der Messungen im Vergleich zum Festnetz nicht reduziert werden. Im 
Festnetz geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass 30 Messungen erforderlich sind, um „erhebliche, 
kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichungen“ feststellen zu können. In den 
Eckpunkten hat die Bundesnetzagentur bereits ausgeführt, dass die Geschwindigkeiten im Mobilfunk 
naturgemäß stark variieren. Um ein realistisches Bild von der Leistungsfähigkeit eines 
Mobilfunkdienstes zu erhalten, sollte die Anzahl der Messungen im Vergleich zum Festnetz daher nicht 
nur unverändert bleiben, sondern erhöht werden. Anhand von 30 Messungen wird sich im Mobilfunk 
bestätigen lassen, dass die Leistung des Mobilfunkdienstes erwartungsgemäß Schwankungen 
unterliegt. Er ist jedoch fraglich, ob hiermit übermäßige, nicht leistungsgerechte Schwankungen 
aufgezeigt werden können. 
 
Daher muss die Zahl der Messvorgänge noch einmal erhöht werden, um nicht nur immanente, sondern 
auch übermäßige Leistungsschwankungen aufzuzeigen, welche tatsächlich „erhebliche, kontinuierliche 
oder regelmäßig wiederkehrende Abweichungen“ darstellen. Die Telekom geht davon aus, dass etwa 
40 Messungen nötig sind, um einen derartigen, belastbaren Rückschluss zu ziehen. 
 
Darüber hinaus legen die Eckpunkte keine Höchstdauer für eine Messkampagne fest. Dies bedeutet, 
dass Zeiten mit besonderer Inanspruchnahme herausgesucht werden können, um eine Abweichung 
nachzuweisen. Dem muss unseres Erachtens mittels einer 14-tägigen Höchstdauer einer 
Messkampagne begegnet werden. 
 
Letztlich sollte beim Messaufbau vorgeschrieben werden, dass die Messungen an unterschiedlichen 
Orten durchzuführen sind. Eine wesentliche mobilfunkspezifische Besonderheit besteht darin, dass der 
Endnutzer nicht den Zugang zum Mobilfunknetz an nur einem Standort erhält, sondern überall im 
Mobilfunknetz des Anbieters. Daher sollte der Messaufbau diesem Umstand Rechnung tragen. Nutzer 
müssen an jedem Messtag unterschiedliche Netzzugangspunkte aufsuchen, um ein realistisches 
Nutzungsszenario widerzuspiegeln. Die Vermutung, dass Nutzer aufgrund der erforderlichen Pausen 
den Standort wechseln (vgl. S. 8 der Eckpunkte), ist nicht ausreichend. 
 

IV. Zu Eckpunkt 4 

Die Bestimmung, ob eine Minderleistung vorliegt, ist ein wesentlicher Aspekt des Nachweisverfahrens. 
Hierbei müssen die mobilfunkspezifischen Besonderheiten so weit wie möglich berücksichtigt werden. 
Den Eckpunkten sind hier viele wichtige und richtige Gesichtspunkte zu entnehmen.  
 
Der grundsätzliche, seitens der Bundesnetzagentur gewählte Ansatz, dass die geschätzte maximale 
Geschwindigkeit abzüglich eines Abschlags mindestens einmal am Tag erreicht werden muss, um für 
diesen Tag eine erhebliche Abweichung auszuschließen ist zu begrüßen, da er den gesetzlichen 
Vorgaben der TSM-VO und des TKG hinreichend Rechnung trägt. Wie oben dargestellt, handelt es sich 
bei dem in den Verträgen anzugebenden Wert um einen Maximalwert, der gerade nicht regelmäßig zur 
Verfügung steht, und welcher zudem geschätzt – also näherungsweise bestimmt – wird. Die Forderung, 
dass dieser Wert häufiger erreicht werden soll, entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und ist daher 
abzulehnen. 
 
Die Höhe der vorgeschlagenen Abschläge mag auf den ersten Blick erheblich erscheinen, ist jedoch 
zwingend erforderlich aufgrund der oben dargestellten starken Varianz der zu messenden 
Geschwindigkeiten. Da sich – wie oben dargestellt – die Schätzung der maximalen Geschwindigkeit 
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lediglich auf die leistungsstarken Mobilfunkstandorte beziehen kann, sollte der Abschlag in ländlichen 
und halbstädtischen Regionen auf 95 % bzw. 90 % erhöht werden. Andernfalls würden diese Regionen 
Restriktionen für die Vertragsgestaltung erzeugen und die vertragliche Abbildung neu eingeführter 
Technologien erst mit großer zeitlicher Verzögerung möglich werden (Stichwort: sukzessiver Ausbau). 
 
Zwischen den genannten Gesichtspunkten, die seitens der Bundesnetzagentur angeführt werden, ist 
jedoch aus unserer Sicht zu differenzieren. Während einige Aspekte (z.B. geographischer Standort, 
Abschattung im Freien) als Begründung für die erforderliche Abschlagshöhe herangezogen werden 
können, sind andere Aspekte (z.B. Messung in Gebäuden, Zügen oder PKW) hierfür nicht geeignet. 
Vielmehr müssen Messungen, welche von letzteren Aspekten beeinflusst werden, dazu führen, dass 
das Nachweisverfahren im konkreten Fall nicht durchgeführt werden kann oder darf.  
 
Hierzu im Einzelnen: 
Unterschiede bei der Erheblichkeit der Abweichung je nach Standort 
 
Der Vorschlag der Bundesnetzagentur, die Erheblichkeit der Abweichung je nach Standort 
unterschiedlich festzulegen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Hiermit kann der Aspekt der physikalischen 
Ausbreitungseigenschaften, welcher auch bei der Mobilfunknetzplanung eine Rolle spielt, berücksichtigt 
werden. Aufgrund der Differenzierung nach Standorten ist in ländlichen Regionen eine höhere 
Abweichung eher tolerabel als in städtischen Regionen. Es sollte klar sein, dass diese Differenzierung 
immer auf der Vermutung beruht, dass Netzbetreiber exakt entlang der Bevölkerungsdichte ausgebaut 
haben, was in der Praxis jedoch nicht immer der Fall ist. Somit wird es auch in diesem Modell Bereiche 
geben, in denen die tatsächliche Netzkapazität und die vermutete Netzabdeckung auseinanderfallen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn der Gebietszuschnitt des Nachweisverfahrens nicht den der 
Netzplanung zugrundeliegenden Gebietszuschnitten entspricht. Üblicherweise werden bei der 
Netzplanungen – so wie auch im Rahmen der Auflagenerfüllung – Rasterzellen betrachtet, während die 
Bundesnetzagentur in den Eckpunkten die für politische Zwecke entworfenen KGS22-Gebiete 
heranzieht. 
 
Um diese Ungenauigkeiten zu reduzieren, raten wir dringend dazu, alternative Gebietszuschnitte, insb. 
Rasteraufteilungen, als Alternative zu betrachten.  
 
Konkret wir vorgeschlagen: 
 

• Ein Gebietszuschnitt in 250x250 Metern Kacheln. Diese Kachelgröße ermöglicht eine 

angemessene Differenzierung zwischen verschiedenen Besiedlungsgraden. Zudem können 

aufgrund der Größe der Flächen Zersiedelungen ausgeglichen und homogenisiert werden. 

• Aus Datenschutzgründen sollten lediglich Haushalte und nicht die konkrete Einwohnerzahl als 

Referenz herangezogen werden. Statistische Daten zu den Haushaltszahlen liegen vor.  

• Aufgrund des deutlich kleineren und genaueren Gebietszuschnitts müssen die Schwellwerte 

angepasst werden. Folgende Schwellwerte werden vorgeschlagen, um eine angemessene 

Differenzierung festzulegen: 

o Ländlich: 0-25 Haushalte pro Kachel (entspricht einer Fläche von mehr als 2500 m² pro 

Haushalt) 
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o Halbstädtisch: 26-100 Haushalte pro Kachel (entspricht einer Fläche von mehr als 625 

m² pro Haushalt) 

o Städtisch: mehr als 100 Haushalte pro Kachel (entspricht einer Fläche von weniger als 

625 m² pro Haushalt) 

 
Schwankungen der Geschwindigkeit aufgrund der Zellauslastung  
 
Als weiteren Aspekt, welcher Einfluss auf das Messergebnis hat, führt die Bundesnetzagentur 
Schwankungen aufgrund der Zellauslastung an. Während typische tageszeitliche Schwankungen im 
Rahmen des Abschlags bereits Berücksichtigung finden können, sollte klargestellt werden, dass die 
Abschläge Großereignisse oder unüblich temporäre Zellauslastungen unberücksichtigt lassen. Sofern 
ein Anbieter nachweisen kann, dass erhebliche Abweichungen nur aufgrund solcher Großereignisse 
festgestellt werden konnten, muss der Minderungszeitraum auf diese Großereignisse begrenzt bzw. ein 
Kündigungsbegehren abgelehnt werden können. Denn nach Beendigung der temporären (gerade nicht 
kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden) Zellauslastung, wird eine erhebliche Abweichung 
nicht mehr vorliegen. 
 
Messung in Zügen, PKW oder Gebäuden 
 
In den Eckpunkten wird darauf hingewiesen, dass eine Messung in Fahrzeugen technisch erfasst 
werden soll, während technisch nicht überprüfbar ist, ob ein Verbraucher in einem Gebäude (also hinter 
einer Fensterscheibe) eine Messung durchgeführt hat. Nach der hier vertretenen Ansicht muss 
klargestellt werden, dass Messungen in beiden Fällen unzulässig sind. Eine Berücksichtigung dieser 
Aspekte bei der Festlegung der erheblichen Abweichung würde bedeuten, dass die Wahl einer 
unzulässig ungünstigen Messumgebung hinzunehmen ist und bereits bei der Abschlagshöhe 
Berücksichtigung gefunden hat.  
 

V. Zu Eckpunkt 5 

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt die vorhandene Breitbandmessung/Funkloch-App als Basis für den 
Überwachungsmechanismus zu verwenden und mit weiteren erforderlichen Funktionen anzureichern. 
Insbesondere soll der Verbraucher ein Messprotokoll erhalten, um einen rechtssicheren Nachweis über 
eine Abweichung führen zu können.  
 
Der seitens der Bundesnetzagentur eingebrachte Vorschlag ist nachvollziehbar. Darüber hinaus sind 
geeignete Maßnahmen zum Ausschluss von Fehlern und missbräuchlicher Nutzung des 
Messverfahrens zu implementieren. Insbesondere sollte das Messprotokoll, wie von der 
Bundesnetzagentur vorgeschlagen, hinreichend genaue Informationen enthalten, um eine gemeinsame 
und kooperative Fehleranalyse zusammen mit dem Verbraucher zu ermöglichen. Deshalb sollten 
Verbraucher das Messprotokoll so zügig wie möglich, spätestens jedoch drei Tage nach Erstellung 
einreichen. Bei der konkreten Ausgestaltung des künftigen Überwachungsmechanismus sind aus 
unserer Sicht folgende Punkte zu berücksichtigen: 
 
Gemäß den gesetzlichen Regelungen dient das Ergebnis des Überwachungsmechanismus als 
Nachweis des Verbrauchers für eine nicht vertragskonforme Leistung. Dieser Nachweis muss dem 
Gegenbeweis zugänglich sein, damit die Regelung des § 57 Abs. 4 Satz 3 letzter Halbsatz TKG nicht 
leer läuft. Voraussetzung hierfür ist, dass im Messprotokoll wesentliche Informationen über die 
jeweiligen Messungen enthalten sind. Das Messprotokoll muss diese Informationen daher in 
größtmöglichem Umfang zur Verfügung stellen, um nicht einen Gegenbeweis von vornherein völlig 
abzuschneiden.  
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Mindestens ebenso wichtig ist es aber auch, dem Anbieter eine Möglichkeit zu belassen, den 
Wiederherstellungsnachweis zu erbringen, wie er in § 57 Abs. 4 S. 3 TKG vorgesehen ist. Für den Fall, 
dass eine unzureichende Leistung nachgewiesen wird, liegt es natürlich im Interesse beider 
Vertragsparteien, diesen Zustand abzustellen und wieder eine hinreichende Leistung zu erzielen. Eine 
Minderung kann und soll kein Dauerzustand sein. 
 
Anbieter müssen berechtigt sein, die übermittelten Daten des Messprotokolls dauerhaft zu speichern, 
um eine Problembehebung auch zu einem späteren Zeitpunkt gezielt durchzuführen. 
 
Ausgangspunkt für jeden Wiederherstellungsbeweis muss die genaue Fehleranalyse sein, die sich aber 
nur durch die Kenntnis aller Messparameter sinnvoll vornehmen lässt. Insbesondere fehlende Standort- 
und Zeitangaben verhindern jedwede Problembehebung. 
 
Letztlich sollte das Messprotokoll u.a. folgende Mindestangaben enthalten:  

• Eindeutiger QR-Code oder vergleichbare ID zur Abfrage der zentral bei der BNetzA 

gespeicherten Messergebnisse 

• Aufzeichnung der Messumgebung zur Überprüfung (z.B. MSISDN (Rufnummer)) 

• IMEI (TAC Endgerätekennung) 

• MCC (Mobile Country Code) 

• MNC (Mobile Network Code) 

• Cell-ID (Funkzellen-ID) 

• Signal Strength & Quality (dB) 

• Messzeitpunkt, Ort und Standortgenauigkeit, Radiotechnologie 

• Tarif 

• Akkuladestand 

• „Speed-step-down“ (sofern nicht ausgeschlossen) 

• Verwendetes Endgerät, inkl. Gerätefähigkeiten 

• transparente Erfassung und Wiedergabe von Prozessorleistung (und -auslastung) 

• Speicherangebot (und -auslastung)  

• Betriebssystem und Softwarestand 

Zudem sollte die Mess-App so viele Anforderungen, welche an die Messumgebung gestellt werden 
(siehe Eckpunkt 6) automatisiert überprüfen, wie es technisch möglich ist. Sollte die App erkennen, dass 
bestimmte Voraussetzungen für eine Messung nicht vorliegen, sollte der Messvorgang unterbunden 
oder abgebrochen werden. Hierzu zählen z.B.  

• Indoor-Messungen oder Messungen in abgeschirmten Außenbereichen 

• Messungen in Fahrzeugen 

• Ausschluss von Messungen in White-Spots oder 2G-/EDGE-Gebieten 

• Ausschluss von parallelen Messkampagnen am selben Standort 

• Ausschluss von bzw. keine Messungen in größeren Menschenansammlungen oder zu 

außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. in Stadien, auf Messen, an Silvester) 

• Keine Messung in Grenzregionen (Roamingmessung) 

Darüber hinaus sollte an Lösungen gearbeitet werden, die eine Messung in Funkzellen im Powersave-
Modus ausschließen. Es besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass mit Energieressourcen 
sparsam umgegangen werden soll. Alle Netzbetreiber treffen Maßnahmen, um den Stromverbrauch 
ihrer Netze kontinuierlich und nachhaltig zu reduzieren. Deshalb kommen häufig Power-Safe 
Mechanismen an Sendeanlagen zum Einsatz, welche das Nutzererlebnis nur temporär und minimal 
beeinträchtigen, jedoch starke Auswirkungen auf das Messergebnis haben können. 
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Mobilfunknetzbetreiber sollten nicht gezwungen werden, Energiesparmaßnahmen zu beenden, um 
möglichen Minderungsansprüchen oder Kündigungen zu entgehen. 
 

VI. Zu Eckpunkt 6 

Ebenso wie im Festnetz sollte die Bundesnetzagentur verbindliche Vorgaben zur 
Endkundenmessumgebung machen. Verbraucher sollten verbindlich vor jeder Messung bestätigen, 
dass sie diese Anforderungen verstanden und im Rahmen der Messkampagne eingehalten haben. 
Gerade im Mobilfunk gibt es – wie in den Kommentaren zu den obenstehenden Eckpunkten dargestellt 
– zahlreiche Einflussfaktoren, die Messungen negativ beeinflussen können. Die meisten dieser 
Einflussfaktoren kann der Verbraucher beeinflussen, was die Belastbarkeit der Endkundenmessung 
erheblich beeinträchtigt. 
 
Folgende Punkte sollten adressiert werden: 
 

• Endgeräteklasse 

Eine Messung darf nur mit einem Endgerät vorgenommen werden, dass für eine derartige Messung 
geeignet ist. Hier kann und sollte auf der Basis der bestehenden Klassifikationen und Messreihen eine 
Liste geeigneter Geräte erstellt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine Messung mit einem 
dort nicht aufgeführten Gerät muss automatisch unterbunden werden.  
 
Sofern dies nicht möglich ist, muss die genaue Gerätespezifikation für den Anbieter transparent 
gemacht werden. Jedenfalls sollten Verbraucher darüber informiert werden, dass TK-Anbieter 
Messungen mit ungeeigneten Endgeräten als nicht aussagekräftig zurückweisen dürfen, wenn belegt 
wird, dass das verwendete Endgerät in der konkreten Funkzelle die maximale Leistungsfähigkeit des 
Netzes nicht erfassen kann. 
 
Hintergrund ist, dass die Unterstützung von bestimmten Frequenzbändern essenziell für die 
Ausschöpfung der vorhandenen Kapazitäten und Umsetzung in eine individuelle Leistung ist. Dies gilt 
vor allem in ländlichen Bereichen, wo nur ein Bruchteil der Geräte alle dort wegen ihrer 
Ausbreitungseigenschaften verwendeten Frequenzen unterstützt. Aber auch in den anderen Bereichen 
kann dies ein nicht zu vernachlässigendes Defizit sein, wenn etwa Geräte europäische zu Gunsten 
amerikanischer oder asiatischer Standards vernachlässigen. 
 
Schließlich genügt aber bei etlichen Geräten auch nicht die Unterstützung der eingesetzten Bänder, 
wenn diesen Geräten die Fähigkeit zu deren paralleler Nutzung (sog. Carrier Aggregation) oder die 
Möglichkeit zum simultanen Antenneneinsatz (sog. MIMO) fehlt. 
 

• Netztechnologie 

Auch die verwendete Technologie hat Einfluss auf die Leistung eines individuellen Dienstes. Augenfällig 
ist dies, wenn ein Kunde einen 5G-Vertrag schließt, aber – sei es bewusst, wegen eines ungeeigneten 
Endgeräts oder aus sonstigen Gründen – eine Messung im 4G-Standard vornimmt. Daher ist es 
zwingend, die bei einer Messung verwendete Technologie zu erfassen und im Messprotokoll transparent 
zu machen. 
 

• VPN und ähnliche Software 

Verschiedene Apps, die von Kunden auch tagtäglich und aus gutem Grund eingesetzt werden, greifen 
vor einer Mess-App auf die Kommunikation zu und verfälschen damit das Ergebnis – sei es durch 
zusätzlichen Daten-Overhead oder höheren Prozessor- und Speicherbedarf. Zumeist wird es sich dabei 
VPN-Anwendungen oder Anonymisierungsdienste handeln; vieles mehr ist jedoch denkbar. 
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Solche Apps müssen während einer Messung deaktiviert sein, da ihr Einfluss nicht kalkulierbar ist. Dies 
sollte die Mess-App selbst überprüfen. Es erscheint problematisch, diese Aufgabe in 
Eigenverantwortung den Verbrauchern zu überlassen. Die allermeisten Nutzer würden nicht einmal 
wissen, welche Apps sie abschalten müssten und wie sie dies tun könnten.  
 

• Geräteabschirmung 

Wie oben beschrieben stellt die individuelle Abschirmung des Endgeräts einen Faktor dar, der zu hohen 
Leistungseinbußen führen kann. Eine einfache Hülle kann eine erhebliche Signaldämpfung und damit 
eine deutliche Einschränkung des Leistungspotenzials bewirken. Daher ist es zwingend, jedwede 
Messung ohne eine Hülle oder sonstige Halterungen und Aufkleber vorzunehmen. 
 
Dass dies auch tatsächlich geschieht, sollte wo immer möglich technisch abgesichert werden. Bei 
Geräten mit Android-Betriebssystem ist es jedenfalls möglich, den Signalpegel von der App erfassen zu 
lassen, weswegen bei diesen Geräten ein Mindestpegel vorzuschreiben ist. Wo dies nicht möglich ist – 
derzeit bieten insbesondere Geräte mit Apple-Betriebssystem diese Möglichkeit nicht – sollte indes nicht 
ohne Not auf Eigenverantwortung gesetzt werden. Hier können einfache Maßnahmen wie Screenshots 
(erlaubt grobe Erkennung des Pegels) oder Fotos mit Spiegel (lässt Endgerät sichtbar werden) helfen, 
die auch datenschutzgerecht eingesetzt werden können. 
 

• Standort des Endkunden 

Die Eckpunkte erkennen zutreffend die überragende Bedeutung des Standorts des messenden Nutzers 
für die individuelle Leistung.  
 
Zu unterscheiden ist dabei zwischen zwei Einflussfaktoren – der Abschirmung, wie sie in Gebäuden 
eintritt, und der Abschattung, wie sie beim Aufenthalt im Freien durch Baulichkeiten und andere 
Hindernisse in der Achse zur Basisstation entstehen kann. 
 
Die Abschirmung durch Gebäude ist ein Faktor, der extremen Unwägbarkeiten unterliegt und bis hin 
zum völligen Erliegen des Dienstes führen kann (z.B. bei Messung im Keller oder hinter metalloxyd-
bedampften Fenstern), ohne dass der Netzbetreiber eine Möglichkeit hätte, den Dienst durch technische 
Maßnahmen dort zu erbringen.  
 
Der Möglichkeit einer Abschirmung ist daher sinnvoll nur dadurch zu begegnen, dass man eine Messung 
in solch einem Szenario wirksam ausschließt (siehe Anmerkung zu Eckpunkt 5). Dies kann durch 
Verwendung der jeweiligen Standorte problemlos ermöglicht werden, da eine GPS-gestützte 
Standortfeststellung von praktisch allen Geräten unterstützt wird und von Apps nach Erteilung von 
entsprechenden Berechtigungen genutzt werden kann. Wenn der Standort über GPS nicht hinreichend 
genau bestimmt werden kann, muss davon ausgegangen werden, dass sich das Endgerät in einem 
Gebäude oder Fahrzeug befindet. Es sollte ein Schwellwert für die Standortgenauigkeit eingeführt 
werden. Messungen bei Unterschreitung der Genauigkeitsschwelle sollten technisch ausgeschlossen 
werden. 
 
Zudem könnte man den festgestellten Standort mit einer Karte abgleichen und feststellen, ob sich ein 
Nutzer während des Messvorgangs in einem Gebäude aufhält oder nicht. Der typischen Genauigkeit 
eines GPS-Signals entsprechend, sollte zudem gefordert werden, dass das nächste Gebäude 
mindestens 5 m entfernt ist. Dass dabei ggf. die extrem seltenen Fälle ausgeschlossen werden, in denen 
ein Nutzer unbedingt auf seinem Dach messen möchte, dürfte in einer Abwägung aller Belange 
hinzunehmen sein. 
 
Der Möglichkeit der Abschattung ist mit technischen Methoden nur deutlich schwerer Herr zu werden. 
Eine bloße Standorterfassung allein kann nicht helfen. Hier ist es aber zielführend, die verfügbaren 
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Pegelwerte zu erfassen und eine signifikante Standortverlagerung zwischen einzelnen Messungen zu 
verlangen. Dies erlaubt zunächst Rückschlüsse darauf, ob einer der gewählten Standorte auf möglichst 
hohe Abschattung optimiert war. Es erlaubt aber auch Rückschlüsse darauf, ob ggf. ein ernstliches 
Problem bei der Wahl des Antennenstandortes, der Abstrahlwinkel etc. vorliegt und durch den Anbieter 
dementsprechend nachzubessern wäre. Letztlich muss dabei immer noch berücksichtigt werden, dass 
das Ziel des § 57 Abs. 4 TKG nicht das Minderungsrecht an sich ist, sondern die Gewährleistung einer 
gewissen Dienstequalität.  
 

• Messung an unterschiedlichen Standorten 

Ein Messaufbau muss zwingend berücksichtigen, dass ein Mobilfunkdienst gerade kein 
standortgebundener Dienst ist und diesen Anspruch nach dem Inhalt der Mobilfunkverträge auch nicht 
hat. Es ist daher zu fordern, dass der Nutzer während der Messkampagne nicht nur in einem kleinen 
räumlichen Bereich – oder gar nur innerhalb einer Zelle – misst. Vielmehr ist zu fordern, dass 
mindestens in drei unterschiedlichen Zellen gemessen werden muss, wobei sich der Nutzer an 
typischerweise aufgesuchten Orten aufhalten sollte. Das gezielte Aufsuchen von Orten, an denen 
bekanntermaßen erhebliche Abweichungen festzustellen sind, nur zur Erzeugung eines negativen 
Messprotokolls, muss unterbunden werden. 
 

• Reduzierte Geschwindigkeit  

Dass in den Fällen, in denen Kunden bei Erreichen ihres inkludierten Datenvolumens nur noch mit stark 
verringerter Geschwindigkeit auf die Mobilfunkdienste zugreifen können, auch nur noch das Erreichen 
der geringeren Bandbreite gefordert werden kann, liegt auch für den Nutzer auf der Hand. 
 
Selten wird diesem jedoch immer der genaue Zeitpunkt, an welchem er sein Datenvolumen erschöpft 
hatte, unmittelbar präsent sein. Daher ist es essenziell, dass die Messzeitpunkte mit hinreichender 
Genauigkeit erfasst und im Messprotokoll hinterlegt werden. Es nützt dem Kunden nichts, wenn er sich 
mit einem Protokoll an seinen Anbieter wendet und sich die vermeintliche Schlechtleistung als 
einsetzende Reduktion der Geschwindigkeit erweist. 
 

• Paralleler Datenverkehr 

Über die SIM-Karte darf außer für die Messung kein paralleler Internetverkehr generiert werden. Das 
bedeutet, dass z.B. keine Updates im Hintergrund laufen oder parallele Internetanwendungen laufen. 
 

• Nutzungs- und Plausibilitätskontrolle 

Wie oben ausgeführt, muss die Messarchitektur verhindern, dass durch zu viele parallele Messungen 
ein atypisches Szenario und damit eine ungültige Messung entsteht. Wenn mehrere Kunden absichtlich 
in einer Funkzelle messen, könnte absichtlich eine Überlastung der Zelle erzeugt werden. Diesem 
Szenario muss entgegengewirkt werden. Dies kann sinnvollerweise nur dort eingerichtet werden, wo 
Messungen zusammenlaufen, also auf den Messservern selbst. 
 
In diesem Zusammenhang sollte aber zusätzlich auch eine Plausibilitätskontrolle für die weiteren 
vorstehenden Punkte erfolgen: Wenn parallele Messungen – in noch vertretbarer Zahl – in einem Netz 
und mit identischen Maximalgeschwindigkeiten stattfinden, sollten die erzielten Ergebnisse vergleichbar 
sein. Stark abweichende Ergebnisse jedoch würden die Vermutung in sich tragen, dass ein notwendiger 
Parameter der nutzerseitigen Messumgebung nicht eingehalten wurde. Dadurch würden Einflüsse von 
nicht automatisch zu erkennenden Fehlern der Endkundenumgebung, wie parallele Datennutzung 
durch andere Apps auf dem gleichen Endgerät, erkennbar. Solche Messungen müssten dann verworfen 
werden. 
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Weitere Hinweise für Verbraucher im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Messumgebung: 

• Es sollten keine Messungen durchgeführt werden, wenn erkennbar oder bekannt ist, dass 

zeitgleich Wartungsarbeiten am Mobilfunknetz vor Ort durchgeführt werden. 

• Messungen bei erkennbar schlechtem Empfang („kein Balken“) können nicht die 

Leistungsfähigkeit des Netzes erfassen und sollten daher nicht durchgeführt werden. 

• Darüber hinaus sollte der Endnutzer bestätigen, dass er die Messungen als Verbraucher 

durchführt und ihm bewusst ist, dass für Geschäftskunden kein Anspruch bestehen kann. 

• Der Endnutzer sollte darüber hinaus bestätigen, dass parallel zum Internetzugang über den 

Mobilfunk parallel keine im Rahmen desselben Vertrags ebenfalls vereinbarte WLAN-

Versorgung vor Ort zur Verfügung steht. 

• Endnutzer sollten bestätigen, dass ihnen bewusst ist, dass eine Messkampagne einen 

Datenverbrauch generiert, der ihr zur Verfügung stehendes Datenvolumen entsprechend 

reduziert. Ebenso sollte das vor der Messung vorhandene Datenvolumen deutlich ausreichen, 

die Messkampagne durchzuführen.  

• Der Endkunde sollte zudem bestätigen, dass ihm bewusst ist, dass mit der durchgeführten 

Messung nur die Performance des Mobilfunkanschlusses erfolgt, zu dem auch die verwendete 

SIM-Karte gehört, und er mit dem Messergebnis keine Minderungsansprüche in Bezug auf 

andere Mobilfunkanschlüssen geltend machen kann, auch wenn diese zum gleichen Vertrag 

gehören. 

Die Mobilfunkanbieter müssen darüber hinaus die Möglichkeit haben, Ansprüche von Verbrauchern 
abzulehnen, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine der Bedingungen an die Messumgebung 
nicht eingehalten wurde.  
 
Für der vom Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeit eines Gegenbeweises ist es aus unserer Sicht 
erforderlich, dass hier ein gemeinsames Verständnis darüber erzeugt wird, wie ein solcher 
Gegenbeweis erfolgen kann. Hierzu schlagen wir vor, dass den Mobilfunkanbietern zumindest zwei 
Alternativen eingeräumt werden. Entweder erfolgt eine vom Anbieter vor Ort durchgeführte oder 
begleitete Gegenmessung oder der Anbieter legt ausreichende eigene Daten vor, die belegen, dass in 
der Mobilfunkzelle, in der vom Endkunden am häufigsten gemessen wurde, die Bandbreiten im Schnitt 
ausgereicht haben, die entsprechende Bandbreite zu liefern. In diesem Fall ist kein Messprotokoll 
notwendig, damit ein Gegenbeweis erbracht ist. 
 
Denkbar ist, dass hierauf aufsetzend dem Endkunden ergänzend angeboten wird, dass wenn er diesen 
netzinternen Zahlen keinen Glauben schenkt, anschließend eine vom Anbieter vor Ort durchgeführte 
oder begleitete Gegenmessung erfolgt. Sollte jedoch diese Gegenmessung die anbietereigenen Daten 
bestätigen, würden die Kosten für diesen Außendiensteinsatz dem Endkunden in Rechnung gestellt 
werden. Sollten die anbietereigenen Daten nicht bestätigt werden, würden die Rechtsbehelfe des 
Verbrauchers selbstverständlich vom Anbieter akzeptiert werden. 
 
Generell muss immer gelten, dass ein Mobilfunkanbieter mit einem gewissen zeitlichen Abstand erneut 
Gegenbeweise erbringen kann. 
 


